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Landespflegeplan

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen

- 55 - 3603.1.1 -
Vom 23. Juli 1999

Der Landespflegeplan gemäß § 3 Abs. 1 und 2 Landespflegege-
setz, zuletzt veröffentlicht mit Stand vom 1. Oktober 1997
(ABI. 1998 S. 544), wird nach Aktualisierung und Ergänzung
mit Stand vom 1. September 1998 (A-Projekte) und vom
31. Dezember 1998 (B- und C-Projekte) fortgeschrieben. Er
beinhaltet

- teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen sowie
Einrichtungen der Kurzzeitpflege und Plätze des Betreuten
Wohnens im Heim für alte Menschen (A-Projekte) in der
Anlage I,

- teil- und vollstationäre Einrichtungen einschließlich Plätze
der Kurzzeitpflege und Kurzzeitplätze für behinderte Men-
schen (B-Projekte) in der Anlage II

und

- vollstationäre Einrichtungen für psychisch Kranke und
chronisch abhängigkeitskranke Menschen (C-Projekte) in
der Anlage III.

Der Landespflegeplan wird weiterhin fortgeschrieben.

698 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 34 vom 24. August 1999



































Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 34 vom 24. August 1999 715



Brandenburgische Universitätsdruckerei, 
K.-Liebknecht-Str. 24–25, 14476 Golm

DPAG, PVST     A 11271 Entgelt bezahlt

Amtsblatt für Brandenburg
Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg

716 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 34 vom 24. August 1999

Herausgeber: Minister des Innern des Landes Brandenburg.
Der Bezugspreis beträgt jährlich 110,– DM (zzgl. Versandkosten + Portokosten). Die Einzelpreise enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Einweisung kann jederzeit erfolgen.

Die Berechnung erfolgt im Namen und für Rechnung des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg.
Die Kündigung ist nur zum Ende eines Bezugsjahres zulässig; sie muss bis spätestens 3 Monate vor Ablauf des Bezugsjahres dem Verlag zugegangen sein.

Die Lieferung dieses Blattes erfolgt durch die Post. Reklamationen bei Nichtzustellung, Neu- bzw. Abbestellungen, Änderungswünsche und sonstige Anforderungen sind
an die Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH zu richten.

Herstellung, Verlag und Vertrieb: Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft Potsdam mbH, Karl-Liebknecht-Straße 24–25, Haus 2,
14476 Golm (bei Potsdam), Telefon Potsdam (03 31) 56 89 - 0


